
Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Kanalbauer für Infrastrukturtechnik 

und Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 6 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Bauweisen und Bauteile anwenden
i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen und 

Instandhaltungsmaßnahmen informieren
j) mit am Bauprozess Beteiligten kommunizieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zum Baugrund, insbesondere über 
Gefahrstoffbelastungen, sowie zu Materialvorgaben, 
Zeitrichtwerten und Leistungsbeschreibungen er-
fassen und Vorgaben unter Berücksichtigung boden-
mechanischer Anforderungen auf Umsetzbarkeit 
prüfen

o) branchenübliche Software anwenden, Vorschriften 
des Datenschutzes beachten

p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse sowie Witterungsbedin-

gungen dokumentieren und bewerten

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

ee) Sicherungsmaßnahmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen

ff) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit in 
Schachtbauwerken und Kanälen prüfen und be-
urteilen, insbesondere mit Gasprüfgeräten, Einsatz 
von Absturzsicherungen, Bergungshilfen und Sauer-
stoffselbstrettern

gg) geräumte Baustelle und Teilabschnitte übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

j) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

k) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

4

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

g) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messsystemen unterscheiden

h) Koordinatensysteme anwenden
i) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

2

6 Herstellen von 
Schachtbauwerken und 
Sonderbauwerken 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16)

a) innenliegende und außenliegende Sohlabstürze her-
stellen

b) Schachtbauwerke nach unterschiedlichen Verfahren 
gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser abdichten so-
wie nach unterschiedlichen Verfahren vor Korrosion 
und chemischen Einflüssen schützen

c) Abdichtungselemente, insbesondere Fugenbänder, 
Bleche und Injektionsschläuche, einbauen

d) Schachtbauwerke auf Wasserdichtheit mit Luft- und 
Wasserdichtheitsverfahren prüfen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

7 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

z) unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung von Bau-
gruben und Gräben, Verbau und Wasserhaltung 
unterscheiden, auswählen und anwenden

aa) unterschiedliche Arten von Baugrubensicherungen, 
insbesondere bei tiefen Baugruben, bei schwierigen 
und gestörten Bodenverhältnissen und bei Grund-
wasser, unterscheiden und anwenden

bb) Gefahrenquellen beim Ausheben von Baugruben 
und Gräben sowie bei deren Verbau erkennen und 
Gefährdungen, insbesondere Einsturzgefahr, Was-
sereinbruch und Gasaustritt, vermeiden

cc) Funktionsfähigkeit des Verbaus und Zustand des 
Verbaumaterials bei der Durchführung der Arbeiten 
prüfen

dd) bei der Herstellung von Sohlabdichtungen und Bau-
grundverbesserungen mitwirken

ee) Bauteile unterfangen
ff) Baugruben unter besonderen Bedingungen, ins-

besondere mit Beton, mit Füller und mit Flüssig-
boden, verfüllen

12

8 Einbauen von 
Abwasserleitungen als 
Freispiegel- und 
Druckrohrleitung 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

a) Rohre, Formstücke und Schachtbauteile auf Beschaf-
fenheit und Zustand prüfen

b) Kanalbauteile transportieren und lagern
c) Standfestigkeit des Baugrundes prüfen
d) Druckrohre, Armaturen und Formstücke verbinden, 

Kunststoffrohre schweißen
e) Leitungszonen für Druckrohrleitungen herstellen
f) zugfeste und nicht zugfeste Verbindungen herstellen
g) Formstücke und Armaturen einmessen und protokol-

lieren
h) Prüfverfahren für Rohrleitungssysteme, insbesondere 

Dichtheitsprüfung, Lagegenauigkeit und Deformation, 
unterscheiden

i) Rohrleitungssysteme auf Dichtheit prüfen
j) Verfahren zur grabenlosen Verlegung von Frei-

spiegel- und Druckrohrleitungen, insbesondere durch 
gesteuerte und ungesteuerte Rohrvortriebsverfahren, 
Spühlbohrverfahren und Einpflügen, unterscheiden 
und daran mitwirken

16

9 Sanieren und Instandhalten 
von Kanälen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18)

a) Verfahren zur Sanierung von Kanälen, insbesondere 
Schlauchlining, unterscheiden

b) Methoden zur Schadensanalyse unterscheiden
c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-

nahmen zum Schutz veranlassen
d) Schachtbauwerke instand halten
e) Kanäle absperren
f) Abwasserumleitung herstellen
g) bei grabenlosen Kanalsanierungen mitwirken

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

h) Qualitätssicherungssysteme für den Kanalbau unter-
scheiden und anwenden

i) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-
mentieren

j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 
zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen

k) Arten von Verdichtungsprüfungen, insbesondere 
dynamische Lastplatte und Rammsondierung, unter-
scheiden, anwenden und dokumentieren

l) Kundengespräche zur Übergabe von fertiggestellten 
Arbeiten führen

m) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen
n) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren, Reinigungsmaßnahmen 
dokumentieren, kontrollieren und überwachen

o) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten

4

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 6 
Absatz 3).

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und 
Geschäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes er-
läutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Ge-
werkschaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern
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